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Pie jetiige Stellung îifa etogetiôfllfdjftt ©ber

kriegekemmiffitrirttfö.

Hi fcebaxf rnogb fcincâ meitïâuggen 23ett>cifcé, um barjutgmt,

bag ed für jcbcâ fject boit bein grögtcn Jntereffe ig, mie feine De!o»

nomie uni) Setpfbegung beforgt mate. derjenige Scganbtgeit unferd

fd)iDeijerifd;cn Siinbcdgeercd, bem tiefe Aufgabe flpfjicll jugetgeitt ig,

mug ta(;er tie Qtufmerffamfcit nid;t mcniger in Sbnfprud; ncgmcit als

irgcitb mcbcge anbere SIbtgeitung bedfebben ; ig bed; oicbfacg ancrfannt

morben, bag bic begangefiigrten unb mutgiggen fjeete in igten Untere

negmungen nut batum fdfeitcrten, treib bitrcg gegber bet Sermaltung

ignen bie nötgiggen Sebiitfniffe bee Untergabtcd entgegen mürben.

@d rnirb fomit faum auffallen, menu in einer ßütfcgrift, bie

fug bie SBcfprctguitg unferer fegroeijeriftgen OJtibitarguganbe jum 3®e<ï

gemacgt gat, aud; mit einigen ©orten beteiligen îgeibd unferd cib=

genöfftfdjcn Stabcd gebaegt toirb, ircbcfiet unter bem Siamcn „bed

eibgenöffrfcfjen Dberfricgöfommiffariatcd" befannt ig, unb etrcad näger

unterfuegt rnirb, mcbdje Sortgeibe ober Siacgtgeile bemfebben bureg bic

3entralifation unferd ©egrmefend unb bad neue ©efeg über bie OJiilitär»

organifation evmadjfen fmb ober nocg ermad;fcn fönnen.

Siéger mürben gemig mit »ollem Slccgte bie Verrichtungen bed

Oberfriegofommiffariated für fo mistig gegalten, bag bie Organifation
bed legtcm burd; ein befonbered bbleglement, metd;ed ben ergen ïgeil
bedjenigen über bie Äricgdocrmabtung im Slblgcntcinen bibbete, genau

feggefegt morben ig. Ob unb mie meit nun biefe Segimmungen nocg

in Ära ft begegen mögen, miffen mir niegtj menu mir inbeffen beriief»

gtgtigen, bag baut Slrt. 150 bed Siilitärrcgbcmcntcd non 1850 abbe

unb jebe mit tiefem begtern im ©iberfpruege gegenben frügern Siegle»

23S

Die Hehige Stellung des eidgenössischen Ober

kriegskommissariateo.

Es bedarf wohl keines weitläufigen Beweises, um darzuthu»,

daß es für jedes Heer von dein größten Interesse ist, wie seine Ökonomie

und Verpflegung besorgt werde. Derjenige Bestandtheil unsers

schweizerischen Bundcsheercs, dem diese Aufgabe speziell zugetheilt ist,

muß daher die Aufmerksamkeit nicht weniger in Anspruch nehmen als

irgend welche andere Abtheilung desselben; ist doch vielfach anerkannt

worden, daß die bestangeführten und muthigsten Heere in ihren

Unternehmungen nur darum scheiterten, weil durch Fehler der Verwaltung

ihnen die nöthigsten Bedürfnisse des Unterhaltes entzogen wurden.

Es wird somit kaum auffallen, wenn in einer Zeitschrift, die

sich die Besprechung unserer schweizerischen Militärzustände zum Zweck

gemacht hat, auch mit einigen Worten desjenigen Theils unsers

eidgenössischen Stabes gedacht wird, welcher unter dem Namen „des

eidgenössischen Oberkricgskommissariatcs" bekannt ist, und etwas näher

untersucht wird, welche Vortheile oder Nachtheile demselben durch die

Zentralisation unsers Wehrwescns und das neue Gesetz über die

Militärorganisation erwachsen sind oder noch erwachsen können.

Bisher wurden gewiß mit vollem Rechte die Verrichtungen des

Oberkriegekommissariates für so wichtig gehalten, daß die Organisation

des letztern durch ein besonderes Reglement, welches den ersten Theil

desjenigen über die Kricgsvcrwaltung im Allgemeinen bildete, genau

festgesetzt worden ist. Ob und wie weit nun diese Bestimmungen noch

in Kraft bestehen mögen, wissen wir nicht; wenn wir indessen

berücksichtigen, daß laut Art. böv des Militärreglcmcntes von 18S0 alle

und jede mit diesem letztern im Widerspruche stehenden frühern Regle-
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mente aufgehoben feilt fetten, itnb bie butcf» 2frt. 122 bem ObctfriegS»

fommijfdr angemiefene Stellung oergleidjen mit berjenigen, meldte nach

bem ermähnten Vcrmaltungörcglcmente feinem Vorgänger, bem Dberjt*

friegöfommipr gu ïfeit mürbe, fo muffen mir gu ber Qlnficfjt ïommen,

bag biefelbe mefenttief) »erpieben ifl unb foliée eingetretene 2lenberung

eon übermiegenbem Sinflug auf bie gange Drganifation ber Äriegö»

eermaltung fein mug, unb um fo mehr, menn noch überbieg bem eon

ber ©unbeêeerfainmlung ait ben Vunbcôratl; gejîcttten Segelten, bei

einem gelbgug bie Siquibationére^nungen butcf) bad fleîjenïe Ärieg&<

fommipriat etlebigen gu laffen, gotge gegeben mürbe.

SZÖäfyrenb früher bie Verrichtungen bed Dberftfriegdfommiprd in

griebendgeiten eon feinem grogen Vclang maren unb fomit bei Vefegung

biefed mistigen,Vmted beffen Stellung im gelbe um fo mehr berüdgehtigt

merben fonnte, hat geh bie Sache burch bie neue Vtilitärorganifation

gänglich eeränbert. 3mar hat ber Dbetfricgdfommipr laut § 122

mie biéanhin 21 lied gu beforgen, mad auf bie Uriegéeermaltung Vegug

hat, unb ben Unterricht ber Äommipriatdbeamten gu leiten, aber

augerbem foü er gugleid; nod; fo eiel möglich m'' anbern Verriß
tungen ber Vtilitärbeamtung beauftragt merben. So fam cd, bag ihm

nid)t nur bie 2lufftd)t über bie bcfîetjenben Vlagagine ber Sibgcnopn*

paft in griebenögeit, fonbern auch ber Verlauf ber ttteglemcnte nebft

Slnberm übertragen mürbe, bad fonjt »on ber Äanglei bed îlriegdrathed

beforgt marb. ®ie frühere Stelle bed Oberflfricgdfommiprd mürbe

baburch nach nnferer 2lnftd;t in biejenige eine« ®cbartementöfefretärd

umgemanbelt, mad beim auch bie feinergeit in Analogie mit ähnlichen

3Mbeamtungen jlattgefunbene 2ludfd)reibung hinlänglich beurfuubete.

SBelchen Singug biefe Umänberung, bie, mie und peint, bie

Verrichtungen in griebendgeit benjenigen im gelbe unterorbnet, je nach

Uinftänben in »crfd;iebener Vegiehung audüben mochte, ig baburch

meniger heroorgetreten, bag ber bisherige Shef bed eibgenöfgpen Ober»

friegdfommipriated, melier feine Äenntniffe unb gähigfeit in Äriegd»
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ment« aufgehoben sein sollen, und die durch Art. 122 dem Oberkriegskommissär

angewiesene Stellung vergleichen mit derjenigen, welche nach

dem erwähnten Vcrwaltungsrcglcmentc seinem Vorgänger, dem

Oberstkriegskommissär zu Theil wurde, so müssen wir zu der Ansicht kommen,

daß dieselbe wesentlich verschieden ist und solche eingetretene Aenderung

von überwiegendem Einfluß auf die ganze Organisation der

Kriegsverwaltung sein muß, und um so mehr, wenn noch überdieß dem von

der Bundesversammlung an den Bundesrath gestellten Begehren, bei

einem Feldzug die Liquidationsrechnungen durch das stehende

Kriegskommissariat erledigen zu lassen, Folge gegeben würde.

Während früher die Verrichtungen des Oberstkriegskommissärs in

Friedenszeiten von keinem großen Belang waren und somit bei Besetzung

dieses wichtigen, Amtes dessen Stellung im Felde um so mehr berücksichtigt

werden konnte, hat sich die Sache durch die neue Militärorganisation

gänzlich verändert. Zwar hat der Oberkriegskommissär laut § 122

wie bisanhin Alles zu besorgen, was auf die Kriegsverwaltung Bezug

hat, und den Unterricht der Kommissariatsbeamten zu leiten, aber

außerdem soll er zugleich noch so viel möglich mit andern Verrichtungen

der Militärbeamtung beauftragt werden. So kam es, daß ihm

nicht nur die Aufsicht über die bestehenden Magazine der Eidgenossenschaft

in Friedcnszeit, sondern auch der Verkauf der Reglemente nebst

Anderm übertragen wurde, das sonst von der Kanzlei des Kriegsrathes

besorgt ward. Die frühere Stelle des OberstkricgskommissärS wurde

dadurch nach unserer Ansicht in diejenige eines DcpartementssekretärS

umgewandelt, was denn auch die seinerzeit in Analogie mit ähnlichen

Zivilbeamtungen stattgefundene Ausschreibung hinlänglich beurkundete.

Welchen Einfluß diese Umänderung, die, wie uns scheint, die

Verrichtungen in Friedcnszeit denjenigen im Felde unterordnet, je nach

Umständen in verschiedener Beziehung ausüben möchte, ist dadurch

weniger hervorgetreten, daß der bisherige Chef des eidgenössischen Obcr-

kriegskommissariates, welcher seine Kenntnisse und Fähigkeit in Kriegs-
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jeiien auf nicgt ju bcrtennenbe SSeife furj borget an ben Sag gelegt

gatte, in tiefe neu gefegaffene SSeamtung eintrat, allein toit tonnen

nicgt umgin, barauf aufmertfam ju machen, bag bei allfällig ein*

tretenber ©rlebigung biefer Stelle e« fegtoer galten möchte, toieber einen

2Jlann ju finben, ber fiel) jur 33eforgung biefer ©efegäfte »erflehen

unb bei fegwierigeren Seiten einer großen Srupbenaufgellung, reo bie

Stelle eine« 0bertrieg«tommiffär« ungleich wichtiger ig, al« eben fo

tûcgtig bewähren toiirbe.

2Bir toiffen jtoar wogt, bag in golge ber 3cntralifation be«

Unterrichte« ber Spejialœaffen bie ©efegäfte be« firieg«bebartement«

geg bebeutenb bermegrt gaben unb aueg biejenigen be« Dbertricg«*

tommiffär« in gricbenäjciten glcicb benen ber übrigen ÜJlilitärbeamten

eine größere 3lu«begnung nehmen mußten, allein toir galten bennoeg

bafür, bag biefelbcn in einer Sßeife befolgt toerben tonnten, ogne bem

©gef be« 0bertrieg«tommiffariat« eine Stellung antoeifen ju müffen,

bie gar leiegt beffen Verrichtungen im gelbe beeinträchtigen tann, fofetn

niegt für ben legtern gall biefelbcn bon ber nunmegr treirten Stelle

unabgängig gemaegt toerben.

Scgtcrc« fegeint inbeffen um fo toeniger in ber Slbftegt ber gefeg*

gebenben SBcgörbcn ju liegen, al« im ©egentgeil fegon friiger unb

jegt toicbevgolt an ben Vunbe«ratg ba« fegon ertoägnte 2lnfucgcn ge=

ftcüt wirb, too möglicg <n 3ufunft bie ßiguibation naeg einem gelb*

juge bueeg ba« jegige 23ureau be« 0betfrieg«fommiffär« beforgen ju
laffen, toelcge« allein toir unter ^Benennung be« jlcgenbcn &rieg«fom*

miffariat« beigeben tonnen, obgleich auger bem Dbctfrieg«fommiffär,

fo biel un« befannt, nur noch ein einziger ber auf bemfelben Singe*

gellten toirflieg gum eibgenöfgfcgen ftriegéfommiffariatc jäglt, unb man

fomit giemtieg in Sinologie ba« SBurcau be« Ärieg«begartement« al«

gegenben ©eneralgab betiteln tonnte.

Sffiit mügten e« im Sntereffe ber Sriegébertoattung ungemein be*

bauern, toenn folgern SBunfcge nachgelebt würbe, inbem wir bie S3or*
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zeiten auf nicht zu verkennende Weise kurz vorher an den Tag gelegt

hatte, in diese neu geschaffene Beamtung eintrat, allein wir können

nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, daß bei allfälliz
eintretender Erledigung dieser Stelle es schwer halten möchte, wieder einen

Mann zu finden, der fich zur Besorgung dieser Geschäfte verstehen

und bei schwierigeren Zeiten einer großen Truppenaufstellung, wo die

Stelle eines Obcrkriegskommissärs ungleich wichtiger ist, als eben so

tüchtig bewähren würde.

Wir wissen zwar wohl, daß in Folge der Zcntralisation des

Unterrichtes der SpezialWaffen die Geschäfte des Kricgsdcpartements

fich bedeutend vermehrt haben und auch diejenigen des Obcrkriegskommissärs

in Fricdenszciten gleich denen der übrigen Militärbeamten

eine größere Ausdehnung nehmen mußten, allein wir halten dennoch

dafür, daß dieselben in einer Weise besorgt werden könnten, ohne dem

Chef des Oberkriegskommissariats eine Stellung anweisen zu müssen,

die gar leicht dessen Verrichtungen im Felde beeinträchtigen kann, sofern

nicht für den letztem Fall dieselben von der nunmehr kreirten Stelle

unabhängig gemacht werden.

Letzteres scheint indessen um so weniger in der Absicht der

gesetzgebenden Behörden zu liegen, als im Gegentheil schon früher und

jetzt wiederholt an den Bundesrath das schon erwähnte Ansuchen

gestellt wird, wo möglich in Zukunft die Liquidation nach einem Feldzuge

durch das jetzige Bureau des Oberkriegskommissärs besorgen zu

lassen, welches allein wir unter Benennung des stehenden Kriegskommissariats

verstehen können, obgleich außer dem Oberkriegskommissär,

so viel uns bekannt, nur noch ein einziger der auf demselben

Angestellten wirklich zum eidgenössischen Kricgskommissaiiatc zählt, und man

somit ziemlich in Analogie das Bureau des Kriegsdepartements als

stehenden Generalstab betiteln könnte.

Wir müßten es im Interesse der Kriegsverwaltung ungemein

bedauern, wenn solchem Wunsche nachgelebt würde, indem wir die Vor-
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tgeite nitgt cingufc^crt bermögen, wetcge man peg toon tiefet Stenberung

berfprecgen fann, wâgrcnb bagcgen bie Dîac^tBcitc, bic ganj gcroip fût

bad ganje ßorpd entgegen mürben, «né ju bcbeutenb fcgeinen, ate

bag man fo leid)t bariibcr mcggcgen fotlte.

Die bieger über bie Drganifatien beé Äriegdfommiflfariatd be»

panbenen reglemcntarifcgcn tßorfegriften für ben aftiben Dienp fomogl

ate bie SRecgnungdrcbipon gaben peg in fegmierigen ßciten bemägrt

unb ftnb, fofcrn fte gcgotig geganbgabt werben, wogt einjig im ©tanbe,

bie möglicgp fegnette liquidation jtt beförbern, unb mit mürben baget

burcgaud für bercn Scibegattimg ratgen unb jmar urn fo megt, ba

mir überjeugt ftnb, bag cine totale Umäitbcrung biefer Segimmungen,

mk fte ber bejeiegnete Antrag bejwcct't, abgefegen »ort ben übrigen

SRacgtgeilett, meldte biefetbe für tad Äorgd fetbft mit peg fi'tgrt, niegt

einmal bett mögt gauptfädgicggeit Sortgeil bringen mürbe, ben man

peg wagrfcgeinlieg bauen berfpriegt, eine Liquidation jumege ju bringen,

bie p(g öfonomifeg bittiger gerauêfletten mürbe.

SBir begreifen, bag bie megrjägtige Dauer ber jRebifton ber

©onbetbunbdredjnung biete mit ben Sergeiltitiffcn meniger Vertraute

erfdjredt gat, allein mir mürben cd für einen argen ÜJtiggriff galten,

menn man tiefe lange Dauer ber bidgetigen Drganifatien bed Dber»

fricgdfommiffariatd, mie fte turd) ba« Scrwaltungdrcgtcment beftimmt

mar, jufegreiben motttc.

SGBir etfegen aud bem Sericgte bed Dbcrftftiegêfommifiaré, bag

naeg borget ftattgefunbener Eingabe bon rcgtcmcntarifcgcn Itebergdjten

über ben ©tanb ber Siquibation bereite im Dîobcmbcr 1848 mit ber

Bufammen Rettung ber ©eneratreegnung begonnen unb mit ßnbe Senner

1849, fomit 11 SRonate ttad; ©ntlaffung ber legten int gelbe gc»

Icgenen îruppen, bie erfle ütbtieferung an bad SRilitärbcpartemcnt

gemalt metben fonnte. 2Bir miffen fobann aud), bag bad Dbcrfriegd»

ïommiffariat mägrenb ber Dauer jener Liquidation fortwagrenbe taufenbe

©efegäfte unb bie SRebipon ber SRcegnungcn über berfegiebene im Sagr
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theile nicht einzusehen vermögen, welche man sich von dieser Aenderung

versprechen kann, während dagegen die Nachtheile, die ganz gewiß für

das ganze Korps entstehen würden, uns zu bedeutend scheinen, als

daß man so leicht darüber weggehen sollte.

Die bisher über die Organisation des Kriegskommissariats

bestandenen reglemcntarischcn Vorschriften für den aktiven Dienst sowohl

als die Rechnungsrcvision haben sich in schwierigen Zeiten bewährt

und sind, sofern sie gehörig gchandhabt werden, wohl einzig im Stande,

die möglichst schnelle Liquidation zu befördern, und wir würden daher

durchaus für deren Beibehaltung rathen und zwar um so mehr, da

wir überzeugt sind, daß eine totale Umänderung dieser Bestimmungen,

wie sie der bezeichnete Antrag bezweckt, abgesehen von den übrigen

Nachtheilen, welche dieselbe für das Korps selbst mit sich führt, nicht

einmal den wohl hauptsächlichsten Vortheil bringen würde, den man

sich wahrscheinlich davon verspricht, eine Liquidation zuwege zu bringen,

die sich ökonomisch billiger herausstellen würde.

Wir begreifen, daß die mehrjährige Dauer der Revision der

Sonderbundsrechnung viele mit den Verhältnissen weniger Vertraute

erschreckt hat, allein wir würden es für einen argen Mißgriff halten,

wenn man diese lange Dauer der bisherigen Organisation des

Oberkriegskommissariats, wie sie durch das Vcrwaltungsrcglement bestimmt

war, zuschreiben wollte.

Wir ersehen aus dem Berichte des Obcrstkriegskommissärs, daß

nach vorher stattgefundcner Eingabe von reglemcntarischcn Uebersichten

über den Stand der Liquidation bereits im November 1848 mit der

Zusammenstellung der Gcneralrechnung begonnen und mit Ende Jenner

1849, somit 11 Monate nach Entlassung der letzten im Felde

gelegenen Truppen, die erste Ablieferung an das Militärdcpartemcnt

gemacht werden konnte. Wir wissen sodann auch, daß das Obcrkriegs-

kommissariat während der Dauer jener Liquidation fortwährende laufende

Geschäfte und die Revision der Rechnungen über verschiedene im Jahr
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1848 ftattgefunbene ïrubbcnaufftellungen ju beforgen fatten, wir

wiffcn aucb, welche« be« $ur<heinanberfein« nid^t nur in ben

©ngaben ber Sftc$mmg«fiit>ver eingelner Horb«, fonbern auch in ben»

jcnigen «crfctnebcner Militär* unb ®emeinb«beamtungcn einjetner San»

tone, ton bcnen man folche« nidjt hätte erwarten follen, geherrfcht

hat; t»ir wiffen auch, wclcfie ©nwenbungen »on biefen gegen ben

teg(ementarifd) feftgefejjten eingabetermin erhoben werben unb weldje

Uteflamationen aïïer 2irt unb »crfcfjiebener Sîatur gefietXt würben unb,

oft jurücfgewicfen, benttocX) in biefer ober jener g«"* wieberfefytten

unb ju neuen Äorrefponbenjen îlnlafj gaben. 2Bir wiffen enblich aud;,

welche oft fefjr mangelhafte 2lu«weife »on SommiffariatéangefteUten

über Serpflcgung, Magajinoerwaltungen unb tcrgleidjen eingegangen

finb, beren Prüfung bei bet ©röjje bet Operationen ju ben »erwicfelt»

ften 9bad)forfd;ungen nötigte, unb ftnben e« bafjer leicht erflarlid),

ba§ bie 2lu«cinanberwicfelung biefe« burdj ben Mangel an Çraji« im

33erwaltung«wefcn, ber ftd) überall Ijeranèftellte, unb bie ©djnelligfeit

ber ïruppcnbewegungen erzeugten Änoten« »iele 3«tt unb bie Mit»

wirfung be« erfahrenen Gh«f« unb tüchtiger Offiziere be« Jfommiffariat«

erforberte, um bie Slrbeit ber Siquibation ju <5tanbe ju bringen unb

bie »iclen Folianten »on Selegcn (38 SBänbe mit 9030 $auptbelegen)

biefer Segnung gehörig ju orbnen.

®a uns biefe Sßerlialtniffe naher befannt ftnb, fo wollen wir

nicht unterfuchen, ob biefe Siquibation nidjt eiwa früher hätte beenbigt

werben fönnen, bagegen jinb wir »ollfommen überjeugt, bajj wenn

fchon bamal« ba« nunmehr ftehcnbe Sommiffariat ober Sureau be«

Obcrfrieg«fommiffät« biefcl6e beforgt hätte, wahtfdjcinlich noch mehr

3»it in 2lnfptu<h genommen werben wäre, inbem fclbige« gcmäjj feiner

Hompofition währenb bem afti»en Oienfl nid;t hätte »erwenbet werben

fönnen, um biejenige (£inftd;t in bie Betriebenen Serwaltungejweige

ju erhalten, welche allein geeignet ift, bie 9lcchnung«re»ifton möglichft

$u beförbern. ®a« ledere fann nur baburch gesehen, baf bie bi«»
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1848 stattgefundene Truppcnaufstellungen zu besorgen hatten, wir

wissen auch, welches Chaos des DurchcinanderfeinS nicht nur in den

Eingaben der Rcchnungsführcr einzelner Korps, sondern auch in

denjenigen verschiedener Militär- und Gemeindsbeamtungcn einzelner Kantone,

von denen man solches nicht hätte erwarten sollen, geherrscht

hat; wir wissen auch, welche Einwendungen von diesen gegen den

reglcmentarisch festgesetzten Eingabetermin erhoben worden und welche

Reklamationen aller Art und verschiedener Natur gestellt wurden und,

oft zurückgewiesen, dennoch in dieser oder jener Form wiederkehrten

und zu neuen Korrespondenzen Anlaß gaben. Wir wissen endlich auch,

welche oft sehr mangelhafte Ausweise von Kommissariatsangestellten

über Verpflegung, Magazinverwaltungen und dergleichen eingegangen

sind, deren Prüfung bei der Größe der Operationen zu den verwickclt-

sten Nachforschungen nöthigte, und finden es daher leicht erklärlich,

daß die Auscinanderwickelung dieses durch den Mangel an Praxis im

Verwaltungswescn, der sich überall herausstellte, und die Schnelligkeit

der Truppenbewegungen erzeugten Knotens viele Zeit und die

Mitwirkung des erfahrenen Chefs und tüchtiger Offiziere des Kommissariats

erforderte, um die Arbeit der Liquidation zu Stande zu bringen und

die vielen Folianten von Belegen (38 Bände mit 9030 Hauptbelcgen)

dieser Rechnung gehörig zu ordnen.

Da uns diese Verhältnisse näher bekannt sind, so wollen wir

nicht untersuchen, ob diese Liquidation nicht etwa früher hätte beendigt

werden können, dagegen sind wir vollkommen überzeugt, daß wenn

schon damals das nunmehr stehende Kommissariat oder Bureau des

Obcrkriegskommissärs dieselbe besorgt hätte, wahrscheinlich noch mehr

Zeit in Anspruch genommen worden wäre, indem selbiges gemäß seiner

Komposition während dem aktiven Dienst nicht hätte verwendet werden

können, um diejenige Einsicht in die verschiedenen Verwaltungszweige

zu erhalten, welche allein geeignet ist, die Rcchnungsrevision möglichst

zu befördern. Das letztere kann nur dadurch geschehen, daß die bis-
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Ijerigen réglementation 23orfcf;vtften genau Befolgt, bie bcrfcfiebenen

3lbtl>eilungen fcet SriegéBermaltung non 3(nfang an gehörig getrennt

unb ben fiemit betrauten <5f;efö bcrfclbcn unter Oberleitung beê Oberft*

îriegëfommijfdré in i(;rcin gangen Umfang bis ttacfj erfolgter Seteinü

gung ber Segnungen iibcrlaffen toerben.

Stad) jenen Sorfdfriften finb bie Sfjefé ber Sertoaltunggfädjer

fdjon Bot ber 3lufftet(ung ber 3lrmee jit bejcidjnen unb mägrcnb ber

Sauer biefer legtem non alien in bicfelbcn eiitgreifcnbcn Verfügungen,

Äorrefponbengen :c. in Jtenntnig ju fegen. ffiirb biefeé Verfahren, baê

bei gtogern Operationen unerläglidj ift, genau befolgt, fo ift ein

mefentlidjer ©djritt 511 SBeförberuug ber Siquibationégefebafte getljan,

benn nur bann ift es mögtief), bie fjiefür nötige Äontrole unb lieber^

ftd)t in alle ïpeilc bor Verwaltung ^u bringen unb nur bei einer

foldjen groeefmägigen Jgcilung ber Slrbeit mirb in ber golge ber mit

feiner 2tbtl)eilung Bertraute (Sbef berfelben leicht allfällige grrtfmmer

Untergebener Berichtigen fönnen.

Sßir unfererfeitq ftnben bafer Biclmcljr bie Urfadje ber ungetBÖ^n=

lid) langen Sauer ber SRetoifton ber ©onbetbunbéredjnung barin, bag bie

Umftänbe nicht erlaubten, bie Organifation ber 33ermattung fcf)0n Bon
31 n fan g an fo burcbjufiifren, mie eô baê ffteglcment Borfdjrieb unb

bie ©röge ber Sruppenaufftellung etbeifebte. Scr Veftanb beä bamaligen

eibgenöffifd)eu Oberftiegêïommiffariatcé mar fo rebugirt, bag ber Sfef
beéfelben alle feine, fjöpern Offiziere jum Sienjt bei ben aufgefletlten

Sioijionen Bcrmcnbcn unb für jtrci Shnfionêfommiffariate überbieg

bie fötitmirfung Bon Äantonalbeamten in Sinfprucl) neljmen mugte.

Sag fomit bie Organifation bed Vureau refp. bie Veftetlung ber Ber*

fdjiebenen Verwaïtungégweigc nur työcgft unBoIlfommcn bleiben mugte,

ift mopl Begreiflich, «"b ®ir entnehmen bat;er auê bem feinergeit Ber=

öffentlichen 23erid;tc bed fjetrn Obcrflfriegdfommiffärd, bag megen ber

©dinetligfeit ber Oruppenaufgebote unb bem SFÎangel an tüchtigen

Ojfigieren, bie reglementarifcfjen 3lbtfeilungen bed Sureau erjt am
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herigen rcglementarischen Vorschriften genau befolgt, die verschiedenen

Abtheilungen der Kriegsverwaltung von Anfang an gehörig getrennt

und den hiemit betrauten Chefs derselben unter Oberleitung des Obcrst-

kriegskommissärs in ihrem ganzen Umfang bis nach crfolgter Bereinigung

der Rechnungen überlassen werden.

Nach jenen Vorschriften sind die Chefs der Verwaltungsfächer

schon vor der Ausstellung der Armee zu bezeichnen und während der

Damr dieser letztem von allen in dieselben eingreifenden Verfügungen,

Korrespondenzen :c. in Kenntniß zu setzen. Wird dieses Verfahren, das

bei größer» Operationen unerläßlich ist, genau befolgt, so ist ein

wesentlicher Schritt zu Beförderung der Liquidationsgcschäfte gethan,

denn nur dann ist es möglich, die hiesür nöthige Kontrole und Uebersicht

in alle Theile der Verwaltung zu bringen und nur bei einer

solchen zweckmäßigen Theilung der Arbeit wird in der Folge der mit

seiner Abtheilung vertraute Chef derselben leicht allfällige Irrthümer

Untergebener berichtigen können.

Wir unsererseits finden daher vielmehr die Ursache der ungewöhnlich

langen Dauer der Revision der Sondcrbundsrechnung darin, daß die

Umstände nicht erlaubten, die Organisation der Verwaltung schon von
Anfang an so durchzuführen, wie es das Reglement vorschrieb und

die Größe der Truppenaufstellung erheischte. Der Bestand des damaligen

eidgenössischen Oberkriegskommissariatcs war so rcduzirt, daß der Chef

desselben alle seine höhcrn Offiziere zum Dienst bei den aufgestellten

Divisionen verwenden und für zwei Divisionskommissariate überdieß

die Mitwirkung von Kantoualbcamten in Anspruch nehmen mußte.

Daß somit die Organisation des Bureau resp, die Bestellung der

verschiedenen Verwaltungszweige nur höchst unvollkommen bleiben mußte,

ist wohl begreiflich, und wir entnehmen daher aus dem seinerzeit

veröffentlichten Berichte des Herrn Obcrstkriegskommissärs, daß wegen der

Schnelligkeit der Truppcnaufgcbote und dem Mangel an tüchtigen

Offizieren, die reglementarischen Abtheilungen des Bureau erst am
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15. Dîobember, fomit nap bet Kapitulation non grabutg, aufgcfletlt

werben fonnten, wobei inbeffen nop bem ©tabOpef, bet bie Seitung

beä ßentralbureau ;u beforgen patte, bie beiben ©eftionen ber 33er«

ppegung unb beö guptwefcnS übertragen werben mufften. Sei bem

Orang ber laufenben Sureaugefpäftc wäre inbeffen ber tüptigpe Eomp»

table nipt im ©taube gewefen, nop nebenbei biefe wichtigen 2lbtpei»

lungen in ber ffieife ju leiten, um fortwäprenb biejenige Klarheit unb

Ueberppt beizubehalten, welche gut Sefpleunigung ber nachträglichen

Vebiponöarbeit unumgänglich nothwenbig ifl SGBenn baher namentlich

auch bie ©rlebigung ber inö Verpfïcgungéfap einfplagenben (Eingaben

fich fehr in bie Sänge 50g, fo finben wir hierin einen fernem Setteip

ba§ eé niept genügt, nach Seenbigung ber Operationen bie Siquibation

burcp bcnfelben ferne geftanbene ißerfonen bomepmen ju laffen, bie

trop möglichftcr Jpätigfeit nur mit boppelter üJlüpe pp bon bon biet»

fach W freujenben Verfügungen unb bem oft mangelhaften Vollzug

berfetben genaue Kcnntnifi berfpaffen fonnten.

28ir befpränfen uno auf biefe allgemeinen Semerfungen über

bie Urfapcn biefer langwierigen ßiquibation unb würben nur in bem

gall in Spezialitäten eintreten miiffen, wenn bie bon unä aufgepellte

îlnppt bcflrittcn werben wollte, bajj bei genauer Sefolgung ber über

bie Drganifation ber Verwaltung beftanbenen regtementarifepen Vor»

fepriften (bon benen abjugepen bie Votpwenbigfeit erheifepte) bie Siqui»

bation einer fo bebeutenben SRepnungöftcllung, wie bie erwäpnte, im

poppen ©rabe bcfplennigt wirb.

®afj bei fleinern 2lufPeHungen aup ein fleinereö Vwfö|tale, i«

bieüeipt baé jepige Sureau bcê Dbetfriegéfommijfar« genügt unb bie

Sejeipnung ber berfpiebenen dpefè ber Verwaltungöfäper entbeprt

werben fann, geben wir gerne ju, obfpon aup pier gälle eintreten

fönnten, wo beten Viitwirfung unb nainentlip biejenige ber im aftiben

Oienp gepattbenen Komntipre notpwenbig erfpeinen möpte. 3eben»

falls ip bie leitete bei ber Vebipon bon entfpiebenem Vupen für bie
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15. November, somit nach der Kapitulation von Freiburg, aufgestellt

werden konnten, wobei indessen noch dem Stabschef, der die Leitung

des Zentralbureau zu besorgen hatte, die beiden Sektionen der

Verpflegung und des Fuhrwesens übertragen werden mußten. Bei dem

Drang der laufenden Bureaugeschäste wäre indessen der tüchtigste Comptable

nicht im Stande gewesen, noch nebenbei diese wichtigen Abtheilungen

in der Weise zu leiten, um fortwährend diejenige Klarheit und

Uebersicht beizubehalten, welche zur Beschleunigung der nachträglichen

Revisionsarbcit unumgänglich nothwendig ist. Wenn daher namentlich

auch die Erledigung der ins Verpflegungsfach einschlagenden Eingaben

sich sehr in die Länge zog, so finden wir hierin einen fernern Beweis,

daß es nicht genügt, nach Beendigung der Operationen die Liquidation

durch denselben ferne gestandene Personen vornehmen zu lassen, die

trotz möglichster Thätigkeit nur mit doppelter Mühe sich von den vielfach

sich kreuzenden Verfügungen und dem oft mangelhaften Vollzug

derselben genaue Kenntniß verschaffen könnten.

Wir beschränken uns auf diese allgemeinen Bemerkungen über

die Ursachen dieser langwierigen Liquidation und würden nur in dem

Fall in Spezialitäten eintreten müssen, wenn die von uns aufgestellte

Ansicht bestritten werden wollte, daß bei genauer Befolgung der über

die Organisation der Verwaltung bestandenen reglementarischen

Vorschriften (von denen abzugehen die Nothwendigkeit erheischte) die

Liquidation einer so bedeutenden Rechnungsstcllung, wie die erwähnte, im

höchsten Grade beschleunigt wird.

Daß bei kleinern Aufstellungen auch ein kleineres Personale, ja

vielleicht das jetzige Bureau des Oberkriegskommissärs genügt und die

Bezeichnung der verschiedenen Chefs der Verwaltungsfächer entbehrt

werden kann, geben wir gerne zu, obschon auch hier Fälle eintreten

könnten, wo deren Mitwirkung und namentlich diejenige der im aktiven

Dienst gestandenen Kommissäre nothwendig erscheinen möchte. Jedenfalls

ist die letztere bei der Revision von entschiedenem Nutzen für die
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îluébilbung ber Äommiffariatlbeamten unb tüäre bal Uebertragen biefer

©efhäfte an ba« fogenannte flet;cnbe Äommiffariat ate ein bebeutenber

SRüif^ritt fut bal ganje Äorpi ju betrachten, unb n>ir mähten im

3ntereffe ber Serwaltung entfdjieben baton abratfjen.

2Bir gefielen aufti^tig, bafj toit gut Stunbe fein ftebenbel

Äommiffariat îennen, ate bie Setfon bel Oberfricglfotnmiffärl, bet

burdh neue ©efejj eine bleibenbe Seamtung angewiefen tourbe,

unb gerabe bet Umftanb, bap tnan bei biefent Scrbältnijj glauben

fann, ein ftebenbel Äommiffatiat neben bem tegtemcntarifd>en bil»

berigen eibgenöfjtfcben Dberfrieglfommiffariat in bem Sureau feinel

©ftefl ju befifcen, bettetet uni flar, baf man bei Äteitung bet feigen

frieblieben Stellung biefel Seamtcn tielleidgt biejenige aul bem 9luge

terloren Ijaben möchte, weihe betfelbe mit feinem Stabe im gelbe

einebmen follte. Sin Siittelbing, wie folhel burh bat ScEjug bei

ton ber Sunbclterfammlung gefteEten Ülnttagel entfielen muffte, fann

flier nic^t aulbelfen, fonbern enttoeber muff ber Dberftfrieglfommiffär

im Sntereffe ber Serwaltung fclbft mit feinem für bal gelb erwählten.

Stablperfonale nicht nur ben aftiten, fonbern au«b ben Siquibationl*

bienft burebfitbren, ober man glaubt in feinem Sureau wirflieb ein,

ftebenbe! Äommiffatiat ju befi^cn, bann genügt el atlerbingl, ibm
bie Sollmaebt ju ertbeilcn, balfelbe bei einer îruppenauffieEung nah

Sebürfniff ju ergänzen, unb er fann in biefem gaE feincl Stabl*
perfonali in biefer Sigenfhaft entbehren. $al lottere wäre febon

beffbalb um fo paffenber, ba bei ber feigen SteEung bei Dbetfriegl*
fommiffärl febr leiht ber gaE eintreten fönnte, baff bei einer neuen

Sefcfcung biefer Seamtung bie jefsige militärifhe Crganifation feinel

Stabel nur binbernb in ben SEßeg treten mähte. $ic SteEung biefel

lejjtem miifjte bei Sornabme ber Siquibation buvh ein folhcl Sureau

überbieff feine febr beneibcnlwertbe werben, wenn wir bebenfen, wie fhon
je|t jut SRetifton einfaher Shufrehnungen oft langwierige Äorrefpon*

benjen nötbig fïnl», bie bem feinel înenfle! entlaffenen Shulfom«
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Ausbildung der Kommissariatsbeamten und wäre das Ucbertragcn dieser

Geschäfte an das sogenannte stehende Kommissariat als ein bedeutender

Rückschritt für das ganze Korps zu betrachten, und wir möchten im

Interesse der Verwaltung entschieden davon abrathcn.

Wir gestehen aufrichtig, daß wir zur Stunde kein stehendes

Kommissariat kennen, als die Person des Oberkricgskommissärs, der

durch das neue Gesetz eine bleibende Beamtung angewiesen wurde,

und gerade der Umstand, daß man bei diesem Verhältniß glauben

kann, ein stehendes Kommissariat neben dem reglemcntarischen

bisherigen eidgenössischen Oberkriegskommissariat in dem Bureau seines

Chefs zu besitzen, beweist uns klar, daß man bei Kreirung der jetzigen

friedlichen Stellung dieses Beamten vielleicht diejenige aus dem Auge

verloren haben möchte, welche derselbe mit seinem Stäbe im Felde

«nehmen sollte. Ein Mittelding, wie solches durch den Vollzug des

von der Bundesversammlung gestellten Antrages entstehen müßte, kann

hier nicht aushelfen, sondern entweder muß der Oberstkricgskommissär

im Interesse der Verwaltung selbst mit seinem für das Feld erwählten

Stabspersonale nicht nur den aktiven, sondern auch den Liquidationsdienst

durchführen, oder man glaubt in seinem Bureau wirklich ein

stehendes Kommissariat zu besitzen, dann genügt es allerdings, ihm
die Vollmacht zu ertheilen, dasselbe bei einer Truppcnaufstcllung nach

Bedürfniß zu ergänzen, und er kann in diesem Fall seines Stabs-

personals in dieser Eigenschaft entbehren. Das letztere wäre schon

deßhalb um so passender, da bei der jetzigen Stellung des Oberkricgs-

kommissärs sehr leicht der Fall eintreten könnte, daß bei einer neuen

Besetzung dieser Beamtung die jetzige militärische Organisation seines

Stabes nur hindernd in den Weg treten möchte. Die Stellung dieses

letztern müßte bei Vornahme der Liquidation durch ein solches Bureau

überdicß keine sehr beneidcnswerthe werden, wenn wir bedenken, wie schon

jetzt zur Revision einfacher Schulrechnungen oft langwierige Korrespondenzen

nöthig sind, die dem seines Dienstes entlassenen Schulkom-
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miffär äugerg läflig fatten. ®a ein gegente« Sureau jut Sericgtigung

»on juwaetlen unbetcutcntcn gormfegtern, mie fotcge in tiefen Dtecg»

nungen »orfommen mögen, geneigt fein mag, fo fönnen mir unê eine

3bee matten, meiere nad;traglic^en Sinfragen bei ter Sanitation ter

SRecgnung eineô ^ctbgugeö tie im gelte geftantenen Äommiffäre »erfolgen

mügten, too fotcge gormfcgler unucrmeitlid; mären. ®er auf tiefe 2lrt

für ign entgegenbe ^affine ®ienft miigte ten afti»en reeit übertreffen

$>a mir inteffen niegt glauben, tag man ogne groge Stacgtgeile

für tie Ärieg«»ermaltung tel eitgenöfgfcgcn Dberïriegéfommiffariateê,

mie taéfctbe biôger beftant, entbehren fönnte, fo motten mit gier aueg

nod; auf einige Uebctgänte ginmeifen, teren Hebung mir im mögt«

»erganbenett Sntcrcffe tiefe« Sorge münfdjcn mähten unt tenen mir

e« beimeffen miigten, menn tiefe 2tbtgcitung te« cibgcnöfgfegen ©tabe«

an feiner frühem ©tettung eingebüßt gaben feilte.

Sorerft erad)tcn mir c« für eine (Sinbuge, tie get« »on fegäb»

liegem (Sinftug auf tic Bufammenfegung tiefet Äorp« bleiben mirt,

tag tem ÄommiffariatsSofftjicr in îtnategic mit ter bei gegenben beeren

eingeführten gntentanj ter friiger mit feinem 5lmte »erbuntene ©rat
entgegen mürbe, ta tiefe« feine Serricgtungen unt ten ganzen Scr-

tegr mit ten Jruppcn ungemein erfd;mert. 3Bir miffen jmar ganj gut,

tag genaue Unteifuigungen targetgan gaben, tag tiefe ütbtgeitung

te« eibgenöfgfdfcn ©tabe« 511 ten Sticgtfombattantcn gegört unt gerate

au« tiefem ©runte feinen ©rat beflciten fann, unt motten e« bager

»on unferer ©eite unterlaffcn, ferner naigjuforfcgcn, ob ein Äricg««

fommiffär. im gelte meniger in galt fommen möge, »on feiner 2Baffe

©ebraueg ju maegen, al« ein anterer Dfgjicr te« ©cneratgab«, beffen

cinjige Sefcgäftigung c« oftmat« ergeifegt, im Hauptquartier mit ter

gebet ju fämpfen; tagegen ig im« eben fo mögt befannt, tag bureg

tiefe (Sntgiegung te« ©rate« (für teren öntfcgultigung un« auger tem

obigen feine antern ©riinte befannt fint) tiiegtige ïruppenofgjierc,

metd;e ©efegief unt Steigung für ten Scrmattungêtieng beggen, tem«
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missàr äußerst lästig fallen. Da ein stehendes Bureau zur Berichtigung

von zuweilen unbedeutenden Formfehlern, wie solche in diesen

Rechnungen vorkommen mögen, geneigt fein mag, so können wir uns eine

Idee machen, welche nachträglichen Einfragen bei der Liquidation der

Rechnung eines Fcldzuges die im Felde gestandenen Kommissäre verfolgen

mußten, wo solche Formfehler unvermeidlich wären. Der auf diese Art

für ihn entstehende passive Dienst müßte den aktiven weit übertreffen!

Da wir indessen nicht glauben, daß man ohne große Nachtheile

für die Kriegsverwaltung des eidgenössischen Oberkriegskommissariates,

wie dasselbe bisher bestand, entbehren könnte, so wollen wir hier auch

noch auf einige Uebclstände hinweisen, deren Hebung wir im

wohlverstandenen Interesse dieses Korps wünschen möchten und denen wir

es bcimessen müßten, wenn diese Abtheilung des eidgenössischen Stabes

an seiner frühern Stellung eingebüßt haben sollte.

Vorerst erachten wir es für eine Einbuße, die stets von

schädlichem Einfluß auf die Zusammensetzung dieses Korps bleiben wird,

daß dem Kommissariatsoffizicr in Analogie mit der bei stehenden Heeren

eingeführten Intendanz der früher mit seinem Amte verbundene Grad

entzogen wurde, da dieses seine Verrichtungen und den ganzen Verkehr

mit den Truppen ungcmein erschwert. Wir wissen zwar ganz gut,

daß genaue Unteisuchungen dargcthan haben, daß diese Abtheilung
des eidgenössischen Stabes zu den Nichtkombattantcn gehört und gerade

aus diesem Grunde keinen Grad bekleiden kann, und wollen es daher

von unserer Seite unterlassen, ferner nachzuforschen, ob ein Kricgs-

kommissär. im Felde weniger in Fall kommen möge, von seiner Waffe

Gebrauch zu machen, als ein anderer Offizier des Gcneralstabs, dessen

einzige Beschäftigung es oftmals erheischt, im Hauptquartier mit der

Feder zu kämpfen; dagegen ist uns eben so wohl bekannt, daß durch

diese Entziehung des Grades (für deren Entschuldigung uns außer dem

obigen keine andern Gründe bekannt sind) tüchtige Truppenoffiziere,

welche Geschick und Neigung für den Verwaltungsdienst besitzen, dem-
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felben entgegen merben unb bic gülle äußerft fetten finb, mo ein

folget Ofßgier ben bieder »on ipm bcfleibeten ©tab fetner Steigung

gum Opfer bringt, hierin fepen mir einen großen Uebclftanb, ber um

fo meniget gu »erantmorten ift, aid mir bei ben Bataillonen Dfßgiere

erblicfen, metcfye gang gleit mie biejenigen bed eibgenöfftften Som*

miffariated eingig unb allein mit ber Sermaltung beauftragt ftnb unb

ft »er allem aud gu Seforbetung in bie pöpern ©rabe bed Ießtern,

melden ein folder tüchtiger ßumadjO ermünftt fein müßte, am beften

eignen mürben. Jene bei ben Bataillonen eingeteilten Offtgiere be*

bleiben jur ©tunbe not bie ©rabe bed Sieutenantd unb £auptmannd,

moran bidper not SRiemanb Qlnjtoß genommen, fonbem moburt im

©egentpeit fit Sebermann überzeugt pat, baß ipre Sßerrittungen

baburt mefentlit geförbert merben.

Snbem mir piebei gugeben, baß biefe Offiziere ipren ©rab burd;

»orpergepenbe Oienfte unb Prüfungen erlangt paben, mäprenb gumeilen

Offtgiere bed eibgenöfftften Äommijfariated ernannt mürben, opne »or*

per fit burt einen Oienft piefür legitimirt gu paben, fo geftiept

bieß, inbem mir »oraudfeßen, biefer fernere Uebeljtanb muffe ebenfalls

befeitigt merben, ba nat unferer Stnfidjt burtaud erforberlit ift, baß

eine bunpgreifenbe 3nftruftion jeber Sluftiapme »orpergepen unb leßtere

erft nat geftepener Prüfung erfolgen follte, ja, mir motten münften,

baß, mo immer möglit, ein SDienft bei ben Jruppen »orper fiattfm*

ben îônnte. Süenn menigftend für bie pöpevn Staffen bed eibgenöfßfd;en

Dberfriegdfommiffariated geförbert mürbe, baß bie ©rlangung berfelben

an bie Bcfleibung eined, meitn aut niebrigereit ©tabed beim aftioen

£ecre gefnüpft märe, fo pielten mir ed »on großem Stußen für
bie Sriegdocrmaltung, ba berjenige am beften im galle ift bie SBebürf*

niffe ber SEtannftaft gu fennen unb in oft ftmicrigen Berpältniffen

mit berfelben gu »erfepren, meldtet fton friiper mit ipr in näperer

Bbrüßrting geftanben pat. Oiefed Sßcrfaprcn, melted jur Beit not in
»ielen Äantonen bei Sefeßung ber Ouartiermeijterftellen beobachtet mirb,
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selben entzogen werden und die Fälle äußerst selten sind, wo ein

solcher Offizier den bisher von ihm bekleideten Grad seiner Neigung

zum Opfer bringt. Hierin sehen wir einen großen Uebelstand, der um

so weniger zu verantworten ist, als wir bei den Bataillonen Offiziere

erblicken, welche ganz gleich wie diejenigen des eidgenössischen

Kommissariates einzig und allein mit der Verwaltung beauftragt sind und

sich vor allem aus zu Beförderung in die höhern Grade des letzter»,

welchen ein solcher tüchtiger Zuwachs erwünscht sein müßte, am besten

eignen würden. Jene bei den Bataillonen eingetheilten Offiziere

bekleiden zur Stunde noch die Grade des Lieutenants und Hauptmanns,

woran bisher noch Niemand Anstoß genommen, sondern wodurch im

Gegentheil sich Jedermann überzeugt hat, daß ihre Verrichtungen

dadurch wesentlich gefördert werden.

Indem wir hiebei zugeben, daß diese Offiziere ihren Grad durch

vorhergehende Dienste und Prüfungen erlangt haben, während zuweilen

Offiziere des eidgenössischen Kommissariates ernannt wurden, ohne vorher

sich durch einen Dienst hiefür légitimât zu haben, so geschieht

dieß, indem wir voraussetzen, dieser fernere Uebelstand müsse ebenfalls

beseitigt werden, da nach unserer Ansicht durchaus erforderlich ist, daß

eine durchgreifende Instruktion jeder Aufnahme vorhergehen und letztere

erst nach geschehener Prüfung erfolgen sollte, ja, wir möchten wünschen,

daß, wo immer möglich, ein Dienst bei den Truppen vorher stattfinden

könnte. Wenn wenigstens für die höhern Klassen des eidgenössischen

Oberkriegskommissariates gefordert würde, daß die Erlangung derselben

an die Bekleidung eines, wenn auch niedrigeren Grades beim aktiven

Heere geknüpft wäre, so hielten wir es von großem Nutzen für
die Kriegsverwaltung, da derjenige am besten im Falle ist die Bedürfnisse

der Mannschaft zu kennen und in oft schwierigen Verhältnissen

mit derselben zu verkehren, welcher schon früher mit ihr in näherer

Bttührtmg gestanden hat. Dieses Verfahren, welches zur Zeit noch in
vielen Kantonen bei Besetzung der Quartiermeisterstellen beobachtet wird,
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fjat fief; bort immer aufê trefftid)jte bewährt rtnb follte butdjau« au$

hier in Stnwenbmtg fommcn. 2Sir ftnb jwar »ottfommen übcrjeugt,

ba§ bei Sefejjung ber tjöfsercn Stetten be« cibgenöffrfd?cn fiommiffariate«

auf bie begeie^nete SEÖeifc ber richtige 2Beg eingebogen märe, um ben

häufigen Silagen ber übrigen Stabë* unb Jninpenoffijiere über an*

fdjeinenb ober wirftid; unnötige $tacfereien ber Serwattung ober ein*

jetner Statuten ein ßnbe gu machen.

38a« enbtid; »or Stüem au« Sîott; t^ut unb um fo mehr, je

weniger man fie^ jur Sinnahme ber fo eben gemalten 23orfct>Iäge ber»

flehen fönnte, ift eine burd;greifenbe Snftruftion bc« Jfommiffariat«»

bienjte«. d« genügt nämlich burdjau« nicht, bafj ein Äommiffariat«*

beamter etwa im Stanb fein mag, eine Staffe nebft ben bamit »er*

fnüpften Siectjnungtn ju führen ober bie Sicntrole eine« ifjm jur Ger*

waltung übertragenen SDÎagagin« einguridjten unb au«gitarbeiten, obfe^on

biefe Scfdmftigung gewöhnlich ben untern Staffen biefe« Stör»« jufättt,
fonbern e« ift bureau« nottjmcnbig, bafj biefet Scamtc mit ber gangen

Ginrichtung ber Sîricg«»erwaltiing, trie fie nad; bem beftetjenben

SRcgtcmcnt gu führen ift, genau »ertraut fei. Gr fott nicfjt nur im

Stanbc fein, bie Stemptabilität irgenb wcld;cn Storp« eben fo gut gu

führen, at« e« »on jebern Gruppcnoffigier »erlangt wirb, fonbern bem

lefjtcrn, wo beffen Stenntniffe in biefet Segiefnmg mangelhaft fein

fottten, mit Statt; an bie £anb gehen fönnen.

28ät;rcnb ju biefetn Swecfe in früheren Seiten ein befonberer

Unterricht für bie Slfpiranten im Obcifriegéfommiffariat ftattfanb, ift
fdfon feit mehreren 3af;rcn hierin nid;t« mehr gefdje^en, unb fo »iet

un« befannt, ^aben »on ben füngern Dffigieren weitau« ber größere

ïtjcit feine anbete Snfiruftion crt;atten at« biejenige, meldfe i(;nen etwa

bei Siquibation ber SRedmungcn unb im aftioen ®ienft gu ït)eit würbe;

ber teuere ift aber um fo weniger majjgtbcnb, at« gewöhnlich ben

untern Staffen nur bie weiter oben bcgcid;nctcn Gewichtungen jufatlen.

3n bem neuen SRilitärgcfcfg ift gwar in Slrt. 74 eine fote^e
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hat sich dort immer aufs trefflichste bewährt und sollte durchaus auch

hier in Anwendung kommen. Wir sind zwar vollkommen überzeugt,

daß bei Besetzung der höheren Stellen des eidgenössischen Kommissariates

auf die bezeichnete Weise der richtige Weg eingeschlagen wäre, um den

häufigen Klagen der übrigen Stabs- und Truppenoffiziere über

anscheinend oder wirklich unnöthige Plackereien der Verwaltung oder

einzelner Beamten ein Ende zu machen.

Was endlich vor Allem aus Noth thut und um so mehr, je

weniger man sich zur Annahme der so eben gemachten Vorschläge

verstehen könnte, ist eine durchgreifende Instruktion des Kommissariatsdienstes.

Es genügt nämlich durchaus nicht, daß ein Kommissariatsbeamter

etwa im Stand sein mag, eine Kasse nebst den damit

verknüpften Rechnungen zu führen oder die Kontrole eines ihm zur

Verwaltung übertragenen Magazins einzurichten und auszuarbeiten, obschon

diese Beschäftigung gewöhnlich den untern Klassen dieses Korps zufällt,

sondern es ist durchaus nothwendig, daß dieser Beamte mit der ganzen

Einrichtung der Kriegsverwaltung, wie sie nach dem bestehenden

Reglement zu führen ist, genau vertraut sei. Er soll nicht nur im

Stande sein, die Komptabilität irgend welchen Korps eben so gut zu

führen, als es von jedem Truppenoffizier verlangt wird, sondern dem

letztern, wo dessen Kenntnisse in dieser Beziehung mangelhaft sein

sollten, mit Rath an die Hand gehen können.

Während zu diesem Zwecke in früheren Zeiten ein besonderer

Unterricht für die Aspiranten im Obcrkriegskommissariat stattfand, ist

schon seit mehreren Jahren hierin nichts mehr geschehen, und so viel

uns bekannt, haben von den jüngern Offizieren weitaus der größere

Theil keine andere Instruktion erhalten als diejenige, welche ihnen etwa

bei Liquidation der Rechnungen und im aktiven Dienst zu Theil wurde;

der letztere ist aber um so weniger maßgebend, als gewöhnlich den

untern Klassen nur die weiter oben bezeichneten Verrichtungen zufallen.

In dem neuen Militärgcsctz ist zwar in Art. 74 eine solche
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3nfituftion »orgefehen, allein wir wiffen nicht« baton, fcafs biefe S3e«

flimmung in« heben getreten fei, e« tcäre benn bic (Sinbcrafung ton

Offizieren jut Red;nung«fiif;rung ber Rcfrutcnfchulcn unb SSiebert;olung^»

fuvfc barunter terfianbcn.

SZÖenn toir foldje (Einberufungen behalt für jwecfmäfjig Ratten,

»eil bamit ben jüngern Beamten ©elegen^eit gegeben wirb, ihre

Stellung im aftiten Oienfi unb ben Sßeifefr mit ben ïtuppen nähet

îenncn ju lernen, fo fdfeint un« bagegen eine torbergebenbe tbeoretifebe

3nfiruftion unter feinen Umfidnben entbehrt werben ju fönnen, ba bet

Dleifynungèfûfwet biefer Surfe jwar wol;l mit bem ziemlich ftrengen

unb faum für ben gelbbienft ^affenben yorntenwefen, wie e« ge«

forbert wirb, befreunbet unb in ber Saffaredjnung eingeübt wirb, ba«

gegen feine grünblidjere Senntnifj ber réglementâtifdyn Rechnung«*

fü^rung ber Sorp« erhält, inbem nid;t nur bie (Einleitung ber Siefe«

rungen fonbern auch bie cnMid;c Re<hnung«jMung, refp. Unter«

fudfung ber Sontrolen unb ©elege, weldje ben £au«hatt ber einbe«

rufenen Sorp« betreffen, bem Sureau in Sern »erbet;altcn bleibt. Oer

SRedjnuugefüfrer biefer Surfe ift fornit einfad; ber ©ermittler, welcher bie

in bcnfelben gemad;ten ©erauogabungen in ben mit ben »orgefdfriebenen

Zwei unb btei Uuterfd;riften oetfe£;encn ©feinen unb ben Abrechnungen

ber Sorp« gefammclt am Snbe be« Surfe« an« Dbcrfriegofommiffariat

einfenbet, bagegen aber in (Ermanglung eine« tetfer erhaltenen theo«

rctifd;cn Unterrichtet meift nicht im Stanbe, bic reglcmcntarifche Stich«

tigfeit ber lectern ju beurteilen, ja, c« ift fchon mehr gewonnen,

at« man erwarten fann, wenn c« ihm gelingt, feine Selege nach

ber »orgefchriebcnen Slaffiftfatien ju orbnen. Soll aber biefe«

Sorp« biejenige Stellung einnehmen, welche ba« 3ntereffc be« ihm

Zugewiefenen Oienftc« »erlangt, fo muh ieber Seamtc, aucl; ber untern

Staffen befähigt werben, bie Rechnungen einzelner Abteilungen be«

•£>eere« felbft ju prüfen unb feinem 61)cf zur enblichen ©affation

gehörig georbnet unb unterfaßt einreichen ju fonnen.
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Instruktion vorgesehen, allein wir wissen nichts davon, dass diese

Bestimmung ins Leben getreten sei, es wäre denn die Einberufung von

Offizieren zur Rechnungsführung der Rckrutcnschulcn und Wiederholungskurse

darunter verstanden.

Wenn wir solche Einberufungen deßhalb für zweckmäßig halten,

weil damit den jüngern Beamten Gelegenheit gegeben wird, ihre

Stellung im aktiven Dienst und den Verkehr mit den Truppen näher

kennen zu lernen, so scheint uns dagegen eine vorhergehende theoretische

Instruktion unter keinen Umständen entbehrt werden zu können, da der

Rechnungsführer dieser Kurse zwar wohl mit dem ziemlich strengen

und kaum für den Fclddicnst passenden Formcnwescn, wie es

gefordert wird, befreundet und in der Kassarechnung eingeübt wird,

dagegen keine gründlichere Kenntniß der reglementarischen Rechnungsführung

der Korps erhält, indem nicht nur die Einleitung der

Lieserungen sondern auch die endliche Rechnungsstellung, resp.

Untersuchung der Kontrolen und Belege, welche den Haushalt der

einberufenen Korps betreffen, dem Bureau in Bern vorbehalten bleibt. Der

Rechnungsführer dieser Kurse ist somit einfach der Vermittler, welcher die

in denselben gemachten Verausgabungen in den mit den vorgeschriebenen

zwei und drei Unterschriften versehenen Scheinen und den Abrechnungen

der Korps gesammelt am Ende des Kurses ans Oberkriegskommissariat

einsendet, dagegen aber in Ermanglung eines vorher erhaltenen

theoretischen Unterrichtes meist nicht im Stande, die reglcmentarische

Richtigkeit der letztern zu beurtheilen, ja, es ist schon mehr gewonnen,

als man erwarten kann, wenn es ihm gelingt, seine Belege nach

der vorgeschriebenen Klassifikation zu ordnen. Soll aber dieses

Korps diejenige Stellung einnehmen, welche das Interesse des ihm

zugewiesenen Dienstes verlangt, so muß jeder Beamte, auch der untern

Klassen befähigt werden, die Rechnungen einzelner Abtheilungen des

Heeres selbst zu prüfen und seinem Chef zur endlichen Passation

gehörig geordnet und untersucht einreichen zu können.
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2Bit enthalten uns, biefen Vemerfungcn noch Söünfche beijufugen,

unter benen wohl in erfict Sinie bic balbige, butd) bic neue «Militär»

organifation nötfjig geworbene Rcbijton ber auf bie Verwaltung bc»

jflglidjcn Réglementé in erfter Sinie erfdjeinen müfjte. ®ie bon uns

borgebradjtcn Verfhläge jur Hebung ber bejeidjnetcn Uebelflänbe be»

trauten wir burdcanS nur für ebentuett unb wünfhen beren Vcritcf»

fictitigung an geeignetem Orte nur bann, wenn feine erheblichen

Renberungen in ber bisherigen jwecfmäjjigcn Organifation ber Ver«

waltung, wie fie ber erfte Jfjeit beS betreffenben Reglements bor«

fdjrieb, fiattfinben. «Sollte bagegen bie Rnftdjt bie Oberljanb gewinnen,

baf) entgegen jenen Veftimmungcn bie SiquibationSre^nungen nach

bem ftclbjug buret) bas fogenannte fiefenbe SfricgSfommiffariat, wenn

auh mit jeitweifer Vermehrung beffen VerfonalS, erlebigt werben

möchten, fo halten wir bafür, es fei bamit unferer ganjen JtriegS»

berwaltung bas Urteil gefprodjen, unb es bleibt uns bann nichts

übrig, als ben Rath 5U erteilen, bon ber Veibehaltung ber bisher

unter bem Xitel „beS ObcrfricgSfommiffariateS" beflanbenen Rbtheitung

bcS eibgcnöffifhen Stabes gänjtih ;u abfira^iren, ba, abgefehen bon

ben mit ber ferneren gortbauer unter folchen Verhältniffcn berfnüpften

Sdjwicrigfcitcn, bic Rebifion ber Rechnungen einen wefcntlichen Shell

beS ihm jufatlenbcn OicnjtcS ausmacht, ber ihm im Sntereffe ber

ÄriegSbcrwaltung fo wenig entzogen werben fann, als etwa bie ©t»

lebigung ber nad) einem Sclbjiig noch penbenten ©cfdjäfte beS Suftij»

ftabeS bem atifälligen Vurcau feines (ShcfS überlaffcn werben fönnte.

Ä....g.
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Wir enthalten uns, diesen Bemerkungen noch Wünsche beizufügen,

unter denen wohl in erster Linie die baldige, durch die neue

Militärorganisation nöthig gewordene Revision der auf die Verwaltung

bezüglichen Reglcmcnte in erster Linie erscheinen müßte. Die von uns

vorgebrachten Vorschläge zur Hebung der bezeichneten Uebelstände

betrachten wir durchaus nur für eventuell und wünschen deren

Berücksichtigung an geeignetem Orte nur dann, wenn keine erheblichen

Aenderungen in der bisherigen zweckmäßigen Organisation der

Verwaltung, wie sie der erste Theil des betreffenden Reglements

vorschrieb, stattfinden. Sollte dagegen die Ansicht die Oberhand gewinnen,

daß entgegen jenen Bestimmungen die Liquidationsrechnungcn nach

dem Feldzug durch das sogenannte stehende Kricgskommissariat, wenn

auch mit zeitweise! Vermehrung dessen Personals, erledigt werden

möchten, so halten wir dafür, es sei damit unserer ganzen Kriegs-

vcrwaltung das Urtheil gesprochen, und es bleibt uns dann nichts

übrig, als den Rath zu ertheilen, von der Beibehaltung der bisher

unter dem Titel „des Obcrkricgskommissariatcs" bestandenen Abtheilung

des eidgenössischen Stabes gänzlich zu abstrahiren, da, abgesehen von

den mit der ferneren Fortdauer unter solchen Verhältnissen verknüpften

Schwierigkeiten, die Revision der Rechnungen einen wesentlichen Theil

des ihm zufallenden Dienstes ausmacht, der ihm im Interesse der

Kriegsvcrwaltung so wenig entzogen werden kann, als etwa die

Erledigung der nach einem Feldzug noch pendcnten Geschäfte des Iustiz-

stabes dem allfälligen Bureau seines Chefs überlassen werden könnte.

K....g.
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